
 

Landkreis Wesermarsch 
Der Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref./ FD Rettungsdienst 
 

Sachbearbeiter/in: Herr Diekmann 
 

Aktenzeichen:  
 

Vorlage Nr.: 2023/RettD/085 
 

Datum: 07.09.2023 
 
 

Beschlussvorlage - öffentlich - 
 
Entgeltvereinbarung des Eigenbetriebes Rettungsdienst 2022 
 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am 

Betriebsausschuss Rettungsdienst 19.09.2023 

Kreisausschuss 04.10.2023 

Kreistag 18.12.2023 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Entgeltvereinbarung über die Kosten im Rettungsdienst im Jahr 2022 wird zugestimmt. 
Unwesentliche inhaltliche Änderungen der beigefügten Vereinbarung, die keinen Einfluss auf 
die tatsächlichen Entgelte haben, können bei Bedarf von Seiten der beteiligten 
Vertragspartner ohne nochmaligen Beschluss durchgeführt werden.  
 
Sachverhalt: 
 
Der Landkreis Wesermarsch ist nach § 3 des niedersächsischen Rettungsdienstgesetztes 
(NRettDG) Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst obliegt 
hiernach dem Landkreis Wesermarsch als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. 
Die Kosten für den Rettungsdienst im Landkreis Wesermarsch werden jährlich mit den 
Kostenträgern im Rahmen von Budgetverhandlungen vereinbart. Auch für das Jahr 2022 
konnten diese Verhandlungen am 30. Mai 2023 erfolgreich beendet werden. 
 
Für die inhaltliche Erstellung dieser Entgeltvereinbarung im Sinne beider Vertragsparteien 
bedurfte es weitere Abstimmungstermine, sodass die nun vorliegende, endgültige Fassung 
zum 26.07.2023 finalisiert werden konnte. 
 

Im Ergebnis belaufen sich die Kosten des Rettungsdienstes für das Jahr 2022 auf 
10.984.301,00 Euro (im Vorjahr: 9.484.138,00 Euro). Als Entgeltberechnungsgrundlage 

 



wurden 9.400.730,14 Euro (im Vorjahr: 10.064.000,00 Euro) kalkuliert. Diese Summe 
resultiert aus den genannten Gesamtkosten in Höhe von 10.984.301,00 Euro für das Jahr 
2022 abzgl. einer kumulierten Überdeckung zu Gunsten der Kostenträger in Höhe von 
1.583.570,86 Euro per 31.12.2022. 
 
Mit diesem Abschluss gehen deutliche Anpassungen der einzelnen Entgelte in den 
Bereichen Notfalleinsatz (RTW), Notfalleinsatz nicht disponibel (N-KTW), qualifizierter 
Krankentransport (KTW), und Notarzteinsatz (NEF) einher. 
 
Die konkreten Veränderungen für die einzelnen Leistungen des Rettungsdienstes ergeben 
sich aus der nachfolgenden Tabelle im Vergleich zu 2020+2021 wie folgt: 
 

 

Transportart Kürzel 2020+2021 2022 Differenz 
Anpassung in 

Prozent 

            

Notfalleinsatz  RTW 756,85 € 589,15 € -167,70 € -28,46% 

ab dem 51. Kilometer   4,00 € 4,00 € 0,00 € 0,00% 

            

qualifizierter Krankentransport KTW 154,00 € 114,55 € -39,45 € -34,44% 

ab dem 21. Kilometer   2,00 € 1,70 € -0,30 € -17,65% 

            

Notfalleinsatz nicht disponibel  N-KTW 286,60 € 216,75 € -69,85 € -32,23% 

ab dem 21. Kilometer   3,00 € 2,00 € -1,00 € -50,00% 

            

Notarzteinsatz NEF 958,35 € 945,45 € -12,90 € -1,36% 

 

 
 
 
Haushaltsrelevanz: 
  
 
Klimarelevanz: 
  
 
Anlage/n: 
 
Entgeltvereinbarung Rettungsdienst ./. Kostenträger 2022  
 
 

gez. Diekmann, J.-A. 
---------------------------------------- 
      Unterschrift 
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